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Anhang zur Ausbildungsvereinbarung J+S-Schulsport und J+S-Kids
Administration der J+S-Schulsport- und J+S-Kids-Angebote der pädagogischen Hochschulen (Vereinbarungspartner)

1
Ausbildungsvereinbarungen

Die Ausbildungsvereinbarungen regeln die Bedingungen, die zu Leiteranerkennungen J+S-Schulsport und/oder J+S-Kids führen. In diesen Vereinbarungen wird die Person bezeichnet, welche die administrativen Aufgaben gegenüber der Fachleitung J+S-Schulsport und den kantonalen Amtsstellen für J+S erfüllt. Solange die Vereinbarung Gültigkeit hat, können die Studierenden der Institutionen als Leiterpersonen J+S-Schulsport und/oder J+S-Kids anerkannt werden.

2
Administrative Arbeiten J+S-Schulsport und J+S-Kids
2.1
Ausbildungsinstitution

Die Ausbildungsinstitution übermittelt jeweils nach Abschluss eines Lehrganges der kantonalen Amtsstelle für J+S des entsprechenden Kantons die Daten der zu anerkennenden Personen:

Name, Vorname, Adresse, PLZ und Ort, AHV-Nummer und Geburtsdatum, Nationalität, Erst- und (wenn vorhanden) Zweitsprache, E-Mail-Adresse und Telephonnummern (wenn vorhanden). J+S Magglingen stellt eine Excel-Tabelle zur Verfügung (www.jugendundsport.ch / 
J+S-Leiter Schulsport / Downloads / Teilnehmerliste J+S-Schulsport und/oder J+S-Kids).

2.2
Kantonale Amtsstelle für J+S

Die kantonale Amtsstelle erfasst die Personen, trägt die Qualifikationen ein und leitet sie weiter (Status 10 ( Status 11). Für diese Angebote werden keine Bundesleistungen ausgerichtet. 

Wenn die Abschlussprüfungen und die administrativen Arbeiten frühzeitig abgewickelt werden, kann die kantonale Amtsstelle für J+S dem Verantwortlichen der Ausbildungsinstitution auch Leiterausweise und Klebeetiketten für die Absolventinnen und Absolventen zustellen.

2.3
Fachleitung J+S-Schulsport und J+S-Kids
Die Fachleitung eröffnet in der NDBJS das entsprechenden Angebot unter «Grundausbildung: Einführung in J+S (PH)»:

· Unter Organisator wird die entsprechende Institution ausgewählt;

· Als Datum wird der vereinbarte Abschlusstag eingetragen. 


Die Fachleitung kontrolliert die Vollständigkeit der zwingenden Angaben und leitet das Angebot zur Verbuchung der Anerkennungen weiter (Status 11 ( Status 12).

3. 
Administrative Arbeiten für zusätzliche J+S-Leiterkurse
3.1
Ausbildungsinstitution

Zu Beginn des Studienjahres meldet  die PH den in der Vereinbarung definierten J+S-Leiterkurs mit dem entsprechenden Meldeformular (www.jugendundsport.ch / 
J+S-Leiter Schulsport / Downloads / Kursmeldung) an das Kurssekretariat J+S Magglingen, worauf J+S Magglingen in der NDBJS im Kursplan der entsprechenden Sportart den Leiterkurs  eröffnet. 

Zwei Monate vor Kursbeginn sendet die PH eine Teilnehmerliste (www.jugendundsport.ch / 
J+S-Schulsport / Downloads / Teilnehmer des zusätzlichen Leiterkurses) und das Kursprogramm an das Kurssekretariat J+S Magglingen, worauf sie von J+S Magglingen eine leere Qualifikationsliste erhält.

Unmittelbar nach Abschluss des Leiterkurses übermittelt die PH die Qualifikationsliste mit den entsprechenden Handeinträgen an das Kurssekretariat J+S Magglingen.

3.2
Fachleitung J+S-Schulsport und J+S-Sportart
Die Fachleitung J+S-Schulsport übergibt dem Kurssekretariat J+S Magglingen die Verwaltung des Leiterkurses. Die Fachleitung der entsprechenden Sportart kontrolliert die Qualifikationen und leitet das Angebot zur Verbuchung der Anerkennungen weiter (Status 11 ( Status 12).
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